
GERICHT 

Ernennung des Kanzlers 

(2011/C 305/02) 

Die Amtszeit von Herrn Emmanuel Coulon, Kanzler des Gerichts der Europäischen Union, ist am 
5. Oktober 2011 abgelaufen. 

Das Gericht hat in seiner Vollsitzung vom 13. April 2011 beschlossen, das Mandat von Herrn Emmanuel 
Coulon nach den Art. 20 und 7 § 3 der Verfahrensordnung für die Zeit vom 6. Oktober 2011 bis 
5. Oktober 2017 zu verlängern. 

Zuteilung der Richter an die Kammern 

(2011/C 305/03) 

Am 20. September 2011 hat das Gericht nach dem Amtsantritt von Richterin Kancheva beschlossen, sie 
den Kammern zuzuteilen und die Zuteilung der anderen Richter bis zum 31. August 2013 zu verlängern. 

Die Entscheidung des Gerichts vom 20. September 2010 über die Zuteilung der Richter an die Kammern in 
der durch die Entscheidungen vom 26. Oktober 2010 ( 1 ) und vom 29. November 2010 ( 2 ) geänderten 
Fassung wird daher wie folgt geändert: 

„Für die Zeit vom 20. September 2011 bis zum 31. August 2013 sind die Richter den Kammern wie folgt 
zugeteilt: 

Erste erweiterte Kammer mit fünf Richtern: 

Kammerpräsident Azizi, Richterinnen Cremona und Labucka, Richter Frimodt Nielsen und Richter Gratsias. 

Erste Kammer mit drei Richtern: 

Kammerpräsident Azizi, 

Richterin Cremona, 

Richter Frimodt Nielsen. 

Zweite erweiterte Kammer mit fünf Richtern: 

Kammerpräsident Forwood, Richter Dehousse, Richterin Wiszniewska-Białecka, Richter Prek, Schwarcz und 
Popescu, Richterin Kancheva. 

Zweite Kammer mit drei Richtern: 

Kammerpräsident Forwood, 

a) Richter Dehousse und Popescu, 

b) Richter Dehousse und Schwarcz, 

c) Richter Schwarcz und Popescu. 

Dritte erweiterte Kammer mit fünf Richtern: 

Kammerpräsident Czúcz, Richterinnen Cremona und Labucka, Richter Frimodt Nielsen und Gratsias. 

Dritte Kammer mit drei Richtern: 

Kammerpräsident Czúcz, 

Richterin Labucka
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